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Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Gunnar Lindemann (AfD)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/22802
vom 5. Juni 2025
über Migranten aus Afghanistan

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wieviel Personen sind 2024 aus Afghanistan nach Berlin gekommen oder gebracht worden und welche
aufenthaltsrechtlichen Status haben/hatten diese Personen? Wieviel davon waren Männer, wieviel Frauen
und wie viele Kinder?

Zu 1.:

Die erbetenen Zahlen können den beiden beigefügten Tabellen des Amtes für Statistik

Berlin-Brandenburg (AfS) entnommen werden. Bei den Zuzügen handelt es sich

entsprechend der Merkmalsdefinition um Anmeldungen, die bei einem Wohnungswechsel

von den Meldebehörden im Berichtszeitraum registriert werden. Berücksichtigt werden

dabei die Wechsel der Haupt- bzw. alleinigen Wohnung über die Gemeindegrenzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die in der ersten Teilfrage erbetenen Zuzugszahlen

bislang nur für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.11.2024 vorliegen und die Zahlen für

Dezember 2024 erst ab ca. Mitte Juli 2025 vom AfS zur Verfügung gestellt werden können.
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2. Wieviel Personen aus Afghanistan haben 2024 in Berlin Asyl beantragt?

Zu 2.:

Nach der Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik des Bundesamtes für Migration

und Flüchtlinge (BAMF) haben im Jahr 2024 insgesamt 1.844 Personen mit afghanischer

Staatsangehörigkeit einen Asylantrag in Berlin gestellt.

3. Wieviel Personen sind 2025 aus Afghanistan nach Berlin gekommen oder gebracht worden und welche
aufenthaltsrechtlichen Status haben/hatten diese Personen? Wieviel davon waren Männer, wieviel Frauen
und wie viele Kinder?

Zu 3.:

Die erbetenen Zahlen liegen noch nicht vor. Erste Daten für das Jahr 2025 können erst ab

ca. Mitte August 2025 beim AfS erfragt werden.

4. Wieviel Personen aus Afghanistan haben 2025 in Berlin Asyl beantragt?

Zu 4.:

Nach der Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik des BAMF haben für das Jahr

2025 bis zum Stichtag 31.05.2025 insgesamt 826 Personen mit afghanischer

Staatsangehörigkeit einen Asylantrag in Berlin gestellt.

Berlin, den 16. Juni 2025

In Vertretung

Christian Hochgrebe

Senatsverwaltung für Inneres und Sport



Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Ref. 41B

Zuzüge nach Berlin von Personen mit afghanischer Staatsangehörigkeit nach Herkunftsgebiet
Januar bis November 2024

Afghanistan übriges Ausland

Insgesamt 2.975 1.921 620 434
männlich 2.121 1.349 495 277
weiblich 854 572 125 157

darunter unter 14 Jahre 478 349 54 75

Quelle: Wanderungsstatistik. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
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Amt für Statistik Berlin-Brandnburg
Ref. 41B

Afghanische Bevölkerung am 31.12.2024 nach Geschlrecht, Alter und aufenthaltsrechtlichem Status

zum Zweck
der Aus-
bildung

zum
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Erwerbs-
tätigkeit

völker-
rechtliche,

humanitäre,
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Gründe

familiäre
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besondere
Aufent-
halts-

rechte und
nationale

Visa

Insgesamt  24 685   10 .  20 745  2 225  18 520   105   130  16 620  1 505   160   375  3 555   260  1 650  1 645
darunter unter 14 Jahre  5 605 – .  4 915   105  4 810 – –  3 755  1 045   10   85   600   25   260   315

männlich  15 670   5 .  12 715  1 425  11 290   90   115  10 305   665   110   250  2 695   225  1 235  1 235
weiblich  9 015   5 .  8 030   800  7 230   15   15  6 315   840   50   125   860   40   410   410

Quelle: Ausländerzentralregister

Ende der Tabelle.

zeitlich
befristet

davon

insgesamt Duldung
Aufent-
haltsge-
stattung

Geschlecht/
Alter

Aus-
ländische

Bevölkerung
insgesamt

Kein Aufenthaltstitel nach
nationalem Recht

erforderlich
Aufenthaltstitel nach nationalem Recht erforderlich

Aufenthalts-
recht nach
FreizügG/

EU

 von Erfor-
dernis
befreit,

heimatlose
Ausländer

mit Aufenthaltstitel

Antrag auf
Aufent-
haltstitel
gestellt

ohne Aufenthaltstitel

insgesamt

Ohne
Duldung
oder Ge-
stattung

Anzahl

zeitlich
unbefristet


